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werden. In die Kreditgewährung können Investitionen 
einbezogen werden, die
— der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin

gungen der Werktätigen dienen (einschließlich Ar
beitsschutz) ;

— mit in- oder ausländischen Kooperationspartnern 
gemeinsam durchgeführt werden;

— sich aus Maßnahmen der territorialen Koordinie
rung ergeben;

— dem Schutz vor Bränden, Havarien und Katastro
phen sowie der Zivilverteidigung dienen;

— auf die Durchführung von Maßnahmen zur Rein
haltung der Luft und des Wassers, zum Schutze des 
Bodens sowie zur Verwertung von Abprodukten der 
Volkswirtschaft gerichtet sind.

Der Kreditvertrag wird erst nach erfolgter Grundsatz
entscheidung und Aufnahme der Investition in den 
Plan abgeschlossen. In begründeten Ausnahmefällen 
können Kredite zur Bezahlung von Dokumentationen 
gewährt werden, die zur Vorbereitung von Grundsatz
entscheidungen ausgearbeitet wurden.

(2) Mit der Gewährung der Kredite ist insbesondere 
darauf Einfluß zu nehmen, daß
— die Möglichkeiten der Modernisierung und Rekon

struktion der Grundfonds durch die sozialistische 
Rationalisierung einschließlich der Einführung ef
fektiverer Technologien voll genutzt werden, um die 
Produktion ohne aufwendige Neubaumaßnahmen zu 
steigern und rentabler zu gestalten, den Material- 
und Energieverbrauch zu senken sowie Arbeits
plätze einzusparen;

— veraltete Grundfonds ausgesondert und durch hoch
produktive Anlagen erneuert werden;

— eine Erweiterung der Grundfonds erst erfolgt, 
wenn alle Möglichkeiten der Auslastung der vor
handenen Grundfonds ausgeschöpft sind und die 
erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

(3) Für die Gewährung von Grundmittelkrediten 
gelten neben den allgemeinen Kreditvoraussetzungen 
gemäß § 2 Abs. 2 folgende Voraussetzungen:

— Vorbereitung der Investitionen entsprechend den 
Rechtsvorschriften einschließlich der vertraglichen 
Bindung mit dem Auftragnehmer auf der Grund
lage des verbindlichen Angebots;

— Einhaltung der vorgegebenen zweig-, erzeugnis- 
bzw. vorhabentypischen Nutzenskennziffern, die 
wissenschaftlich-technischen Höchstwerten bzw. 
Bestwerten des Zweiges in bezug auf spezifischen 
Investitionsaufwand, Leistung, Nutzen, Bauzeit, 
Realisierungsfristen und Rückflußdauer entsprechen;

— Rückzahlung der Kredite innerhalb einer Frist von 
längstens 5 Jahren. Die Rückzahlungsfrist umfaßt 
grundsätzlich den Zeitraum der Inanspruchnahme 
und der Rückzahlung der Kredite. Bei der Neu
errichtung von Betrieben kann die Rückzahlungs
frist der Kredite mit dem Termin der geplanten In
betriebnahme beginnen. Rückzahlungsfristen über 
5 Jahre hinaus werden für volkswirtschaftlich be
gründete Fälle festgelegt. Erforderliche Regelungen 
treffen die Präsidenten der Geschäftsbanken bzw. 
für die bei den Sparkassen kontounterhaltenden Be
triebe der örtlichen Versorgungswirtschaft die für 
die Sparkasse zuständigen örtlichen Räte.

(4) Grundmittelkredite werden gewährt für den Neu
bau von volkseigenen und genossenschaftlichen Woh
nungen und für gesellschaftliche Einrichtungen, wie 
Schulen und Kindereinrichtungen, unter Berücksichti
gung der hierfür geltenden Rechtsvorschriften ein
schließlich der darin enthaltenen Zinsregelungen.

(5) Grundmittelkredite können Staatsorganen und 
staatlichen Einrichtungen zur Durchführung von Ra
tionalisierungsmaßnahmen unter der Voraussetzung ge
währt werden, daß die Tilgung der Kredite und die 
Zahlung der Zinsen aus dem nachzuweisenden Nutzen 
der Rationalisierungsmaßnahme gesichert ist.

(6) Für Investitionen, die von General- bzw. Haupt
auftragnehmern durchgeführt werden und für die Ab
schlagzahlungen durch den Investitionsauftraggeber zu 
leisten sind, können dem Auftraggeber nach planmäßi
gem Einsatz eigener Mittel Grundmittelkredite für Ab
schlagzahlungen gewährt werden. Die Kreditgewäh
rung setzt voraus, daß die Bedingungen und Termine 
für die Leistung von Abschlagzahlungen vertraglich 
vereinbart und zum Zeitpunkt der Kreditgewährung 
eingehalten sind.

(7) Zur Erschließung von Reserven können Grund
mittelkredite für Investitionen gewährt werden, die in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften über die 
staatliche Plankennziffer „Investitionen (materielles 
Volumen)“ hinaus durchgeführt werden. Die Kredit
gewährung setzt voraus, daß die Investition ohne In
anspruchnahme geplanter materieller Fonds sowie ohne 
zusätzliche Arbeitskräfte durchgeführt wird, die vorge
gebenen Nutzeffektsanforderungen mindestens einge
halten werden und die Rückzahlung des Kredites in
nerhalb der vereinbarten Frist gewährleistet ist.

(8) Die Grundmittelkredite sind aus dem Investi
tionsfonds und anderen nach den Rechtsvorschriften 
dafür vorgesehenen Finanzierungsquellen zu tilgen.

§7
Kredite für Umlaufmittel

(1) Für die Finanzierung der zur Vorbereitung und 
Durchführung der planmäßigen Produktion, wissen
schaftlich-technischer und anderer Leistungen sowie 
der planmäßigen Zirkulation benötigten Umlaufmittel 
einschließlich der Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen gegenüber Partnern des In- und Aus
landes können den Betrieben auf der.. Grundlage des 
Planes der Umlaufmittel Kredite gewährt werden. Die 
Gewährung von Umlaufmittelkrediten kann auch zur 
Finanzierung von Beteiligungen an kooperativen Ein
richtungen in der Landwirtschaft erfolgen.

(2) Mit der Gewährung der Kredite ist insbesondere 
darauf Einfluß zu nehmen, daß entsprechend dem 
Plan
— bedarfsgerecht in Menge, Sortiment, Qualität und 

Termin einschließlich der Einhaltung vorgegebener 
Preisgruppen für ausgewählte Konsumgüter produ
ziert und versorgt wird und alle Reserven für die 
Erhöhung der Produktion von Konsumgütern ein
schließlich Ersatzteilen und die Erweiterung der 
Dienstleistungen genutzt werden;

— der Umschlag der Bestände beschleunigt und eine 
ökonomische Materialverwendung und Vorratswirt
schaft für eine bedarfsgerechte Versorgung durch
gesetzt wird sowie die volkswirtschaftlichen Reser
ven gebildet werden;


